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In Folge Allerhöchften Befehls wird in der nächsten Zeit eine Reduction der Artillerie statt-

finden. Die hierdurch disponibel werdenden Pferde, deren Zahl sich für das 6. Artilleriwsiegiment auf
ungefähr 200 Stück belaufen wird, sollen, sofern dies zu ermöglichen ist, nicht verkauft, sondern an
größere Grundbesitzer im Bezirk des 6. Armee-Coips zur. Benutzung, gegen Uebernahme der Verpfles
gnug, leihweise überlassen werden. Die Bedingungen, unter welchen Die Ausleihung stattfinden soll,
sind in der Anlage enthalten.

Uin nun übersehen zu können, ob diese Maaßregel ausführbar sein wird, bin ich von Sr. Er-
cellenz dem Herr-n Oberpräsidenten der Provinz veranlaßt worden, an die größeren Grundbesilzeiz welche
geneigt sind, unter den gestellten Bedingungen Pferde zu übernehmen, das Ersuchen auszusprechen,
innerhalb acht Tagen ihre desfallsigen Anmeldungen erfolgen zu lassen.

Indem ich dies Alles den rein. Dominials und größeren RusiicalsBesitzern hierdurch bekannt
mache, ersuche ich, Ihre desfallsigen Anmeldungen an das Landräthliche Amt in einer Nachweisung,
welche Wohnort, Vor- und Summen, Stand des Anmelders und die Zahl der zu übernehmenden Pferde
enthält, ganz bestimmt bis Sonnabend, den 21. April, Vormittags, mit der eigenhändigen
Unterschrift versehen und versiegen, in das Landräthliche Amt einzureichen. � Die Meldungen sind,
für den Fall der Berücksichtigung, als bindend zu erachten, und es muß die Ueberzeugung vor-
liegen, daß bei eintretender Ueberweisung der Pferde auf deren pünktliche Abnahme gerechnet werden darf.
Jch bitte daher, Sich mit den nachstehenden Bedingungen genau bekannt zu machen.

Namslau, den 13. April 1860.
Bedingungen, unter welchen ein Theil der Bespannungen der Battericn des 6. ArtillerieMegiments

an zuverlaßige Grundbesitzer ausgeliehen werden soll.

nb

1! Die Ueberlassung der Pferde erfolgt nur an Grundbesitzer,
welche mindestens zwei Zugpferde zum eigenen Wirth-
schaftsbetriebe regelmäßig unterhalten und denen vom
Landrath, unter Mitunterschrift eines Kreis-Deputirten
und eines Ortsschulzem bescheinigt wird, daß sie als zu-
verläßige Männer und sorgsame Wirthe hinsichtlich der
Behandlung ihres lebenden Jnventariums bekannt sind.

Die Verabreichung der Pferde erfolgt vorläufig für den
Zeitraum bis zum I. October 1860, sie ist aber auch
früher widerruflich, wenn der Dienst die Einstellung der
Pferde erfordert.

Die Regelung des Verhältnisses vom 1. October 1860
ab bleibt noch weiterer Bestimmung vorbehalten.

2! Der Grundbesitzer, welchem die Pferde geliehen werden,
darf sie zu den ländlichen Arbeiten &c. unbeschränkt be-
"Feen, es dabei aber nicht an der nöthigen Rücksicht auf
die Erhaltung ihrer Gesundheit und Kräftigkeit fehlen
�Offen; Auch ist ihm verboten, die Pferde, sei es gegen
Vergütung oder unentgeldlich, an andere Personen zur
Benutzung zu überlassein

3! Dekfelbe MUß dagegen für den entsprechenden Unterhalt
der Pferde Sorge tragen und zwar in gleicher Weise,

wie dies von einem guten Landwirthe nach richtigen
Grundsatzen bei eigenen Pferden geschieht.

4! Der Grunbesitzer haftet für jede Beschädigung der Pferde,« die disitrch ein erwiefenes grobes Versehen verursacht wor-
den i .

5! Jm Falle des verschuldeten Berlustes eines Pferdes hat
derselbe den bei der Uebergabe durch die Taxatoren fest-
gestellten Taxwerth zu ersetzen.

6! Der Uebernehmer ist nicht berechtigt, vor dem 1. Octo-
ber 1860 die Pferde der Verwaltung zurückzugeben.

7! Bei etwaigem künftigeiiBerkaufe der Pferde soll dem Ueber-
nehmer ein Vorkaufsrecht zu dem bei der öffentliche« Vet-
steigerung erzielten Meistgebote eingeräumt werden. »

8! Die Uebernapme und Zurückgabe der Pferde erfolgt in
den Kreisstädtem Die Beförderung dahin und von da
zurück geschieht auf Kosten der Militär-Verivaltuii»g.
Halfter und National des Pserdes werden mit uberlie-
fert und sind bei der Zurückgabe des Pferdes ebenfalls
wieder abzuliefern. _

9! Der MilitäwVerwaltung bleibt vorbehalten, von Zeit
zu Zeit die ausgeliehenen Pferde besichtigen zu lassen.
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Jn der Regel sollen alle drei Monate zu diesem Zweck
die ausgeliehenen Pferde an einem von der Verwaltung
zu bestimmenden Orte versammelt werden.

10! Erkranken und Fallen derselben hat der Grundbesitzer
sofort dem Kreis-Landrath anzuzeigeir

11! Bei unverschuldeter Erkrankung eines Pferdes geht die
Unterhaltungslast, wenn die Krankheit länger, als eine
Woche nach der bei dem Kreisdlandrath erfolgten An-
meldung wåhrt, auf die Militår-Verwaltung über.
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12! Läßt der Uebernehmer des Pferdes es an der Erfüllung
der ihm zufolge 2 und 3 obliegenden Berpflichtungen
fehlen so kann die MilitiiwVerwaltung die Pferde zurück:
fordern, außerdem aber jedenfalls Schadenersatz und dane-
ben Conventionalstrafe von 5 üble. für jedes Pferd und
und jede Woche der Benutzung in Anspruch nehmen.

13! Streitigkeiten werden durch ein Schiedsgericht � dessen
Vestellung eventuell von Amtswegen mit den betreffenden
Grundbesitzern zu verabreden ist, s�- geschlichtet.

»Es! &#39;78] Betrifft die Einreichung der alten Staninirolleik
Mit Bezug auf den Schlußsatz des Art. VI. der Verordnung zur Ausführung der neuen Mi-

litair-Ersatz-Jnstructioii fdrdere ich die Magisiräte und Dorfgerichte des Kreises hiermit auf, die vor-
handenen älteren Stamcnrollen nunmehr bestimmt bis zum l. Mai d. J. in das Landräthliche Amt
abzuliefern. Namslau, den 12. April 1860.
�M: &#39;39] Erncnnun gen.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß als Schiedsmäniier für die Stadt
Namslau die Herren: Psefferküchlerineister Gottlieb Paul l. für den l. Bezirk

und Schuhmachermeister Carl Grützner für den lI. Bezirk
am 31. v. Mts gerichtlich vereidet worden sind. Namslau, den 7. April 1860.
OF! 80] spsp PolizTiliGe Verfdlgung

Am 24. November 1859 wurde zu Christrup in Dänemark ein Landsireicher ergriffen, wel-
cher sich Friedrich Moschetzky nennt, nur der deutschen Sprache mächtig ist und dem Anscheine nach
30 Jahre alt sein mag. Da derselbe sehr zweideutige Aussagen über seine Heimathsverhältnifse giebt,
indem er Anfangs aus der Rheingegend, später aber aus dem Oesterreichischen herstainmen wollte, so wird
gemuthmaßh daß derselbe vielleicht aus einer deutschen Straf: oder CorrectionssAnstalt ensprungen sei.

Die Polizei-Behörden des Kreises weise ich daher an, Falls denselben irgend was Näheres
über den 2c. Moschetzky bekannt sein sollte, mir darüber sofort Bericht zu erstatten.

Nainslau, den 7. April 1860.

Der Königliche Landratly Salice Contesfm

Allgemeiner Anzeiger
Bekanntmachung. » _

Die nothwendige Subhastation des Johann Koschigsschen Grundstucks No. Z» zu Herzberg ist
aufgehoben und fällt daher der am 4. Juni d. J., Vormittags ll Uhr anstehende Licitationsäkermin weg.

Namslau, den 6. Aprilz-1859.S Liinigl Ltei5-Gericht. Erste 3vtheilnng.
Bekanntmachnng

Nachdetn die von uns bewilligte Frist zur Abzahlung der am 1. October 1859 fällig geworde-
nen Pachtgefälle für die Krakaiier Vorwerks-Acker- und WiesensParzellen mit dem 3l. März c. ihr
Ende erreicht hat, fordern wir die Jnteressenten hierdurch auf, die Pachtrückfiånde nunmehr unverweilt
bei unserer KämmereisKasse einzuzahlen.

Namslau, den 30. März 1860.
Holz-Verkauf.

Mittwoch, den 18. April c.� Vormittags von
i 10��12 Uhr, sollen aus den Etatsschlägen der

Schutzbezirke Schadeguhr, Sgorsellitz und Glausche
circa 200 Klaftern diverse Brennhülzer im Rath--
hause zu Reichthah

Freitag, den 20. April e.,-Vormittags von 10-12
Uhr, aus den Etatsschlägen des Schutzbezikks
Windischmgkchwitz circa 150 Klaftern diverse
Brennhölzer im Kretscham zu7Wind.-8!Jiarchwitz

gegen gleich baare Bezahlung weistbietend verkauft»
werden. _

ißibifmmardytvia, den let. April 1860.
Der Königh Oberforster Ohrdorff

Der Magistrat
A u e t t o n.

Sonnabend, den 21. April d. J., Vormittags um 10
Uhr, werden vor dem hiesigen Kdniglichen Kreis-Gericht

ein Pferd, ein Fohlen und ein Arbeitswagen
mit eisernen Achsen

und um 10V2 Uhr in dem Auctions-Locale des Kreis-Gerichts
Meubles

öffentlich gegen sofortige Zahlung vetstekgert werden.
Namslam den 10. April 1860.»

Raube , - Fommissarius
Sonntag« Nachmittag um 2Uhr werden in

pkm Cbqusskpsollhause zu Yuchelsdorf verschie-
denes Mobiliar, Kleidungsstucke 2c. an den Meist-
bietenden gegen baare Zahlung verkauft, wvzU
Kauflustige eingeladen werden.
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Seereise-usw,
Hagel-Verficherungs-Gesellschaft für Feldfrüchte zu Berlin.

Obige Alnstalt giebt Versicherungen gegen Hagelschaden bei den angemessen billigstett
Prämienfätzen und zahlt den fünfjährigen Mitgliedern die volle Entfchädigungsfnntme
sofort nach erfolgter statutarischer Feststellung. Das reelle und humane Verfahren dieser Gesell-
schaft bei Abschätzung von Schäden hat bereits die oolltommenste Anerkennung des verehrlichen öco-
nomifchen Publicums gefunden, so daß ich die Anstalt als Vertreter derselben zu Versicherungen hier-
mit bestens empfehlen kann, zu deren Annahme ich jederzeit bereit bin.
Werden bei mir verabreicht.

Namslau, den l2. April 1860.

Statuten, Saatregister 2c.

Ab. Joche, Zägent der Germanien.
W« 500 Schfl. SaamewKartoffeln offerirt das Dom. Lankaw
F« Das Dominium Eisdorf verkauft Italienifches Stangen. �m

Das Domininm Lorzendorf verkauft gute rothe Kartoffeln zur Saat. Ebendaselbst ist
noch italienische Gerste zur Saat verkäuflich,
und Körnern liefert.

welche auf leichten Boden gute  Erträge an Stroh

100 Eine. Heu
send zu verkaufen bei 

Rather sen» Zitchnermstn
unter den Landen.

Alle Sorten spappen
 zu haben bei Carl Pietfclx

Cervelatwursh
Preßfchinkem

Leberwnrfh 
Pr»eßwurst, 
Wienerwurstchem »
rohen nnd gekochten Schinkem

wie alle Sorten Fleisch empfiehlt:
N. Ruf-let, Fleischermstr.

Wohnh. Klosterstraße beim Båckermstn Herrn Lorcke

I200 Centner gen und eine Quantität
artoffeln 
Franz Krichlety

Fleischermeisten

�« Echte CochinchinaagtihnewEiets und
Anerhühner-Eier zur s rut sind zu ha-
ben beim Domininm Droschkau

bat zu verkaufen:

sziAechten Prager Putzftein
empfiehlt  Steinitz.
 Ans der Breslatccr Zeitung vom 9. October 1859.!
Copia. @chmerin, den 27. September 1859.
Hm. Kaufmann Eduard Groß in �Breslau, am Nenmarkt 42.

Ew. Wohlgeboren Brust-Caramellen, die ich seit mehreren
Jahren sowohl für Kinder als Erwachsene gegen �ballert, Hals:
schmerzen  vorzüglich am Kehlkopf! angewendet und vorzüg-
lich gefunden habe, kann ich mit Necht Jedermann empfeh-
len! -� Auf die sicher gewåhrende Hilfe gestützt, bitte ich mir
mit umgehender Post �-

in blauer Packung Te; 772 Sgr., für 1 Thln 15 Sgtx
in grüner Packung ä 372 @gr;�_fr&#39;r_r_��___� 21 �

zu schicken. Der Betrag ist auf der königl. Spost eingezahlh
von Weudorfß Steuer-Controlenr.

P. S. Mit Genehmigung des hochachtbaren Verfassers
-� Verössentlichungz um recht BiLen nützlich zu werden.
_ Stets echt vorrathig bei Julius Müller
m Nun-Blau.

I« Piarittirte Heeringe, "E
unr- »
T schone oollsaftige Apfelsinem
I« neue KtanzsFeigen H

empfiehlt: H. Steinitz,
am Ringe unter den Landen.

für 2 Thlr. 6 SHT

lj00se I
zur deutschen   d0 ·» . . »  « H« »National - Lotterie « SLZz.we1ss e Brust-Syrup   .

zum Besten

der Schiller� und Tiedge-
Stiftungen

sind wieder zu haben

!

Hi!»?T! �cf Es. sin der n u c n dr nc e e r ei e J liste; a1};;1;t  ab Cl!  l
zu slzlntitglan ei ulus luülle in Namslu. i

Derwikgen seiner: zausserortlentljehenttiitieiwehlttekiumte

-!-L«, « - « « &#39; -. «, ,
Z  aus tlerFabnk von «Q1

�elLW. Müyerlnßreslalteir

frisch geraucherte Speck-Heeringe, �X .



W a r n n u g.
Da über die Altstädter DominialsWiese kein

Fußweg führt, so wird vor deren Betretung, na-
mentlich in der Richtung vom RcichenausGarten
nach der Schleuße, gewarnt; indem darauf Betref-
fende nach §347. 10. des Strafgesetzbuches  Geld-
buße bis zu 20 Thlr., event. Gefängniß bis zu
14 Tagen! zur Bestrafung gezogen werden müßten.

Ebenso wird alles Treiben von Viel! auf dem
nur für Fußgänger bestehenden Wege auf Altstädter
Terrain, unter Hinweisung auf oben genannten §
des Strafgesetzbuches untersagt.

Altstadt, den l1. April 1860.
Das Dominiunn

Damen-Putz-Geschaft.
Hierdurch zeige ich ergebenst an, daß ich mich

mit Anfertigung von Darnen-Pulz-Arbeiten allerlei
Art beschäftige und bitte um geneigte Aufträge.

Auch bin ich bereit, junge Mädchen in diesen
Arbeiten zu unterrichten.

Pauline Retter.
bei Fleischermstr Hm. Franz Krichler, Krakauer Straße.

Etablisfements-Anzeige.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum er-

laube ich mir hiermit ergebenst anzuzeigen, daß
ich mich hierselbst als Schneidermeister etablirt habe.
Indem ich bei reeller und prompter Bedienung alle
Arbeiten zu den solidesten Preisen ausführen werde,
bitte ich mich mit geneigten Aufträgen zu beehren.

Namslau, den 24. März 1860.
Paul Wierfchiety Schneidermsin

Wohnhaft auf der KrakauewStraße Nr. 25 beim Herrn
Fleischerrneister Franz Krichler.

�Ralf = ßffcrte.
Frisch gebrannter Mauer- und DüngewKalk

ist von jetzt ab in meiner Kalkbrennerei am rechten
Oderuser, bei billigen Preisen, zu erhalten.
Brieg, den 28. März 1860. 

C. Diese.
Wichtig für  Serben

Am 28. d. Mts., Vormittags 9 Uhr, wird auf
dem Dominium Kaulwitz eine bedeutende Partie
für Gerber geeignete Eichenrinde aus dem Stamme
gegen sofortige baare Bezahlung meistbietend ver·
tauft werben.

Mein in allen Sorten bestens assortir-
tes Lager von geschmiedetem und gewalztem Eisen,
sowie geschmiedeten und Drahtnägeln, Eisendraht
und Blech, erlaube mir aufs neue angelegentlichst
zu empfehlen, und bemerke, daß ich die Preise der
Conjunctur angemessen geregelt habe, um jeder
solidern Concurrenz begegnen zu nnen.

J. C. Herr-wann am Ringe.

WleikymaarenVesargun .Rohe Bleichwaaren aller Art übernehme irgend!
dieses Jahr zur Besorgung aus eine der besten
Gebirgsbleichen Da sich dieselbe durch eine Reihe
von Jahren als ganz vorzüglich erwiesen hat, so
darf ich wohl bitten, mich mit recht zahlreichen Ein-
lieferungen zu beehren. E. Wernetn

"m Wachs
kaust in jeder Quantität und zahlt dafür den mög-
lichst höchstev Preis: J. C. Herrrnanry

am Ringe und am Tllrcslauer Thore.

sVermiethungj Für einen tüchtigen und or-
dentlichen Tagearbeiter ist bei mir eine Wohnung
zu vermiethen. Lnugner

in Deutsch-Marchwitz.

[Vermiethung.] In meinem Hause ist von
Johanni c. ab die von Herrn Rechnungsrath übe:
mas bis jetzt bewohnte 2. Etage mit nöthigem Zu-
behör, anderweitig zu vermiethen.

S. Bielfchotvsktx
[Vermietl!ung.] Jn meinem neu erbauten

Hause ist Johanni d. I. der 1. und 2. Stock mit
nöthigem Zubehör zu vermiethen.

J. Goldsieim
[Vermiethung.] In meinem neu erbauten

Hause ist die erste Etage zu vermiethen und Jo-
hanni zu beziehen; auch kann auf Wunsch der am
Hause befindliche Garten mit benutzt werden.

C. Mivsgh Sattler- und Riemerrnstr.
Meine Wohnung befindet sich fegt wieder auf

der Klosterstraße in dem Hause des Tischlerrneisters
Herrn Klemm. A. Hcnnickh

Barbier und Heildienen

Zum öffentlichen Tanz-Vergnügen auf Sonn-
tag, den 15. D. Mts., ladet ergebenst ein:
_ N_ä_____ F. Sichlrk
Erstes Familienfest im Schützenhaufe

Mittwoch, den 18. April.
Die verehrten Eltern und Angehörigen meiner

Schüler werden freundlichst dazu eingeladen.
Glied, Tanzlehrer.

Das Fahren über die von mir gepachtete Wid�e,
worauf der Schweinemarkt abgehalten wird, unter·

sage ich hiermit ernstlichst A. Rad!!� n.
. W a r n u n g.

Wer an der Weide unbefugterweise sischt oder
krebst, wird unnachsichtlich der Königi. Polizei-
Anwaltschaft angezeigt.

Nedactiom Druck und Verlag von J. Hoffmann i« Adams-lau.
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